
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/2/17 98/14/0105
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs2;

BAO §169;

BAO §183 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/14/0092 E 18. Oktober 1988 RS 4

Stammrechtssatz

Das Parteiengehör erstreckt sich auch auf die Identität von Auskunftspersonen und Zeugen.
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